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§10
Zentrales Büro 

für Internationalen Lizenzhandel der DDE

(1) Dem Zentralen Büro für Internationalen Lizenzhandel 
der DDR obliegen im Rahmen von Festlegungen des Ministers 
für Außenhandel Aufgaben zur besonderen Förderung und 
Entwicklung sowie zur Anleitung und Kontrolle des Exports 
und' Imports wissenschaftlich-technischer Ergebnisse.

(2) Die Export- und Importbetriebe und die Außenhandels
betriebe haben bei der Vorbereitung, beim Abschluß und bei 
der Realisierung von Verträgen sowie bei der Bearbeitung 
von Rechtsstreitigkeiten, die den Export und Import wissen
schaftlich-technischer Ergebnisse betreffen, die Beratung des 
Zentralen Büros für Internationalen Lizenzhandel der DDR 
in Anspruch zu nehmen. Dieses entscheidet über seine Teil
nahme an den Vertragsverhandlungen und an Rechtsstreitig
keiten. _

(3) Das Zentrale Büro für Internationalen Lizenzhandel der 
DDR erhebt für seine Tätigkeit entsprechend den dafür gel
tenden Bestimmungen Gebühren. Die Gebühren sind in der 
festgelegten Höhe durch die Außenhandelsbetriebe zu ent
richten. Das gilt auch bei Eigengeschäften der Export- und 
Importbetriebe.

§11
Genehmigung von Außenhandelsverträgen

Die Genehmigung von Außenhandelsverträgen über wis
senschaftlich-technische Ergebnisse (einschließlich der Ver
träge aus Eigengeschäftstätigkeit sowie Optionsverträge, Rah
menverträge) bestimmt sich nach den geltenden Rechtsvor
schriften5.

§12 '
Registrierung von Außenhandelsverträgen

(1) Die gemäß § 11 genehmigten Außenhandelsverträge so
wie deren Änderungen, Ergänzungen und Aufhebungen sind 
bei Eintritt ihrer Rechtswirksamkeit vom Zentralen Büro 
für Internationalen Lizenzhandel der DDR zu registrieren und 
dort zu hinterlegen.

(2) Für rechtswirksame Verträge, in denen der Export und 
Import wissenschaftlich-technischer Ergebnisse im Zusam
menhang mit anderen Außenhandelsoperationen (z. B. Ver
träge über Anlagenexport, Anlagenimport, Produktionskoope
ration, Forschungskoordinierung) vereinbart wurde sowie für 
Einzelverträge aus Rahmenverträgen sowie für Außenhan
delsverträge, die unter eine generelle Genehmigung fallen, 
hat der Generaldirektor des Außenhandelsbetriebes die Re
gistrierung zu beantragen und die Hinterlegung beim Zen
tralen Büro für Internationalen Lizenzhandel der DDR zu 
veranlassen. Diese Registrierung ist in ihrer Wirksamkeit der 
Genehmigung gemäß § 11 gleichgestellt.

§13
Inlandspreisbildung, Bezahlung und Abrechnung

(1) Die Preisbildung und Bezahlung erfolgt auf der Grund
lage der geltenden Bestimmungen über die Bildung von In
landspreisen für den Export und Import von wissenschaft
lich-technischen Ergebnissen und über die Fälligkeit von Geld
forderungen aus zwischenbetrieblichen Ware-Geld-Beziehun
gen. Die planwirksame Abrechnung erfolgt auf der Grund
lage der vom Minister für Außenhandel sowie von der Staat
lichen Zentralverwaltung für Statistik für den jeweiligen 
Planungszeitraum erlassenen Weisungen.

(2) Die gültigen Sätze der von den Export- und Import
betrieben an die Außenhandelsbetriebe zu zahlenden Handels
spannen sind auch für den Export und Import wissenschaft
lich-technischer Ergebnisse anzuwenden.

(3) Werden Verfahrensgeber oder Betriebe, die wissenschaft
lich-technische Ergebnisse für den Export anbieten, im Rah-

S Z. Z. gilt die Zweite Durchführungsbestimmung vom 3. Oktober 
1971 zur Außenhandelsverordnung — Genehmigungspflichtige Außen- 
handelsvertrfige - (GBl. I Nr. 32 S. 350).

men des Anlagenexports als Kooperationspartner von Ex
portbetrieben tätig, sind zwischen ihnen und den Exportbe
trieben auf der Grundlage der hierfür geltenden Rechtsvor
schriften6 und unter Beachtung bestehender Preisrichtlinien 
oder -anordnungen Vereinbarungspreise zu bilden.

§14
Finanzierung des Imports

(1) Die Finanzierung des Imports wissenschaftlich-techni
scher Ergebnisse erfolgt durch die Importbetriebe aus Mitteln, 
die für die Finanzierung der Aufgaben planmäßig vorgese
hen sind, wie aus
— dem Fonds Wissenschaft und Technik,
— Mitteln der Auftraggeber,
— dem Investitionsfonds,
— Mitteln des Staatshaushaltes7,
— den Selbstkosten u. a.

(2) Bei Importen wissenschaftlich-technischer Ergebnisse 
durch sozialistische Genossenschaften erfolgt die Finanzierung 
aus den in den Preisen realisierten Kostenbestandteilen For
schung und Entwicklung. Soweit diese Mittel verbraucht bzw. 
in den Preisen nicht enthalten sind, erfolgt die Finanzierung 
durch Verrechnung in die Selbstkosten bzw. bei Importen wis
senschaftlich-technischer Ergebnisse für die Durchführung von 
Investitionen aus Investitionsmitteln.

§15
Abrechnung der Kosten

(1) Die Kosten im Zusammenhang mit dem vorgesehenen 
Export oder Import wissenschaftlich-technischer Ergebnisse 
sind durch die Export- und Importbetriebe aus dem Fonds 
Wissenschaft und Technik bzw. anderen dafür vorgesehenen 
Mitteln planmäßig zu finanzieren, auch wenn ein Vertrag 
nicht zustande kommt.

(2) Die beim Export oder Import wissenschaftlich-techni
scher Ergebnisse entstehenden Kosten sind je Vertrag bzw. 
je Vorhaben abzurechnen. Dazu gehören die Kosten für For
schung und Entwicklung nur insoweit, als die Entwicklung 
speziell im Zusammenhang mit dem Export oder Import des 
wissenschaftlich-technischen Ergebnisses durchgeführt wurde.

§16
Verwendung des Erlöses

(1) Die Exportbetriebe haben aus dem Erlös des Exports 
wissenschaftlich-technischer Ergebnisse entsprechend den 
hierfür geltenden Rechtsvorschriften die aus dem Fonds Wis
senschaft und Technik bzw. anderen dafür vorgesehenen Mit
teln finanzierten Kosten und die Erfindervergütung8 zu dek- 
ken.

(2) Der nach Abzug der Kosten und der Erfindervergütung 
verbleibende Teil des Erlöses aus Export geht
1. bei Exportbetrieben mit einheitlichem Betriebsergebnis

— in das Ergebnis aus Export,
2. bei sonstigen Exportbetrieben

— in das Betriebsergebnis,
3. bei Forschungs- und Rationalisierungseinrichtungen

— in die sonstigen Erlöse bzw. in die Einnahmen9 
ein.

(3) Beim Export von wissenschaftlich-technischen Ergebnis
sen aus dem Staatshaushalt finanzierter Forschung und Ent-

6 Vgl. Dritte Durchführungsverordnung vom 13. Dezember 1973 zum 
Vertragsgesetz - Wirtschaftsverträge über wissensChaftUCh-teChmsicäie 
Leistungen - (GBL I 1974 Nr. 4 S. 37).

7 Vgl. Verordnung vom 23. August 1972 über die Leitung, Planung und 
Finanzierung der Forschung an der Akademie der Wissenschaften 
und an Universitäten und Hochschulen (GBl. П Nr. 53 S. 589).

8 z. z. gilt die Anordnung vom 15. Mai 1975 über die Vergütung der 
Erfinder bei Lizenzvergabe an Partner in anderen Staaten (GBL X 
Nr. 25 S. 451).

9 z. Z. gilt die Anordnung vom 18. Dezember 1972 über die Finan
zierung und Stimulierung wissenschaftlich-technischer Leistungen in 
der DDR (GBL П Nr. 73 S. 839).


